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Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Möglichkeit der Stellungnahme zum Entwurf ,,Elftes Gesetz zur An deru ng des

Schulgesetzes für das Land No rd rh ein-Westfalen (11. Sch u lrechtsänd eru ngsgesetz)"

bedanken wir uns und nehmen wie folgt Stellung:

Bildung braucht Religion und Religion braucht Bildung. Evangelische Beken ntnisschu len

gestalten ein Schulleben, das Bildung im Zusammenspiel von Wissen, Können, Werte-

bewusstsein und Haltungen ermöglicht. Dieses profilierte Angebot ist im Rahmen einer

vielfältigen Grundschullandschaft grundsätzlich zu erhalten.

Wir begrüßen, dass im vorgelegten Gesetzesentwurf alle Regelungen, die dem bekenntnis-

orientierten Profil der Beken ntn issch u len dien en, erhalten bleiben.
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Zuwa n deru ngsbewegu ngen und die verstärkte Mobilität haben die konfessionelle und

religiöse Zusammensetzung der Bevölkerung in Deutschland nachhaltig verändert. Das

führt insbesondere in Regionen, wo es kein in zumutbarer Entfernung erreichbares

Angebot von G emeinschaftsgru n dsch u len gibt, zu einem verstärkten Klärungsbedarf

hinsichtlich des existierenden G rundsch u la ngebots vor Ort.

Der Entwurf scheint uns geeignet notwendige Kläru ngsprozesse zu fördern.

Mit freu nd lichen Grüßen

il [Jrrfu t**e* -


